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 Veröffentlicht am 16.04.2009

Norm

ABGB §1002

ABGB §1053

ABGB §1054

1. ABGB § 1002 heute

2. ABGB § 1002 gültig ab 01.01.1812

1. ABGB § 1053 heute

2. ABGB § 1053 gültig ab 01.01.1812

1. ABGB § 1054 heute

2. ABGB § 1054 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Der Plattformbetreiber scha6t durch die Formulierung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen den rechtlichen

Rahmen einer Online-Versteigerung, ohne den diese nicht durchführbar wäre. Der Klauselkatalog enthält zwar

überwiegend Bestimmungen, die das Rechtsverhältnis zwischen dem Plattformbetreiber und den Nutzern (das

Nutzungsverhältnis) betre6en. Er stellt aber auch das Rechtsverhältnis zwischen den Einlieferern und den Bietern (das

Marktverhältnis) betreffende Regelungen bereit.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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